Arbeitsgemeinschaft der Leitenden musikpädagogischer Studiengänge

in der Bundesrepublik Deutschland (ALMS)
Positionspapier

Empfehlungen zur Einrichtung einer hauptamtlichen Professur für Musikpädagogik 

in künstlerisch-pädagogischen Studiengängen

sowie in künstlerischen Studiengängen mit Musikpädagogik-Anteilen
1.
Jede Musikhochschule sollte eine hauptamtliche wissenschaftliche Professur für Musikpädagogik in künstlerisch-pädagogischen Studiengängen sowie Studienanteilen ausweisen. Sie soll das Pendant zur hauptamtlichen, wissenschaftlichen Professur für den Studiengang Schulmusik darstellen.
Beide Studiengänge wären demnach im Hinblick auf eine praxisorientierte und wissenschaftlich fundierte musikpädagogische Ausbildung als gleichwertig zu betrachten.

2.
Anforderungen und daraus resultierende Qualifikationen:
a.
Die gestiegenen Anforderungen der freiberuflichen Tätigkeit und insbesondere der Musikschularbeit machen eine intensive und breit angelegte musikpädagogische Ausbildung erforderlich. Erinnert sei hier nur an den vermehrt zu erteilenden Gruppenunterricht oder an den Klassenunterricht, der durch die zahlreichen Kooperationsmodelle zwischen Musikschule und allgemein bildender Schule ganz neue Anforderungen an die Lehrkräfte stellt.

b.
Inhalte der musikpädagogischen Ausbildung sollten daher sein: Allgemeine Didaktik des Instrumental- und Gesangsunterrichts, Einführung in die Arbeitsfelder Musikschule und freiberufliche Tätigkeit, sowie musikpsychologische, pädagogisch-psychologische und erziehungswissenschaftliche Schwerpunkte: Begabung, Motivation, Lernen, Entwicklung, Bildung, Gruppenunterricht, Klassenunterricht, Unterrichtsforschung usw.

c.
Die Anforderungen an die InhaberInnen umfassen sowohl die wissenschaftliche Lehre und Forschung als auch die Betreuung von wissenschaftlichen Arbeiten (Diplomarbeiten bzw. Bachelor- und Masterarbeiten) und insbesondere auch von Promotionen, die der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses dienen. 

Der berufsqualifizierende Abschluss im künstlerisch-pädagogischen Studiengang soll eine wissenschaftliche Arbeit einschließen, die von einer wissenschaftlich qualifizierten Hochschullehrkraft betreut wird. Zur Wahl stehen musikpädagogische, fachdidaktische, musikwissenschaftliche, musiktheoretische sowie erziehungswissenschaftliche und pädagogisch-psychologische Themen.

3.
Voraussetzungen für eine Berufung

Das Fach Musikpädagogik im Studiengang der Instrumental- und GesangslehrerInnen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin entwickelt. Deshalb sollte in der Regel die Promotion im Fach Musikpädagogik als Voraussetzung für die Berufung auf eine entsprechende Professur betrachtet werden. Ebenso unverzichtbar sind der Abschluss eines künstlerisch-pädagogischen Hochschulstudiums sowie eine mehrjährige einschlägige Berufstätigkeit.
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